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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.12.1983

Norm

GenG §54

MRG §30 Abs2 Z5 E

WGG §20

Rechtssatz

Die Genossenschaft kann anstelle der Aufhebung der Mitgliedschaft und Einbringen einer Räumungsklage nur dann

mit Aufkündigung des Nutzungsvertrages vorgehen, wenn dies nicht durch Satzung oder Vertrag ausgeschlossen ist.

Wird im Falle des Todes eines Genossenschaftsmitglieder die Beendigung der Mitgliedschaft auf das Ende des

laufenden Jahres hinausgeschoben und sieht die Satzung vor, daß in diesem Fall § 20 WGG gilt, kann vor Beendigung

der Mitgliedschaft die Genossenschaft nicht aus dem Grund des § 30 Abs 2 Z 5 MRG aufkündigen.
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